
Callenberg
Gemeinde Callenberg

Kreis ZwickauFalken
Gemeinde Callenberg

Kreis Zwickau Grumbach
Gemeinde Callenberg

Kreis Zwickau Langenberg
Gemeinde Callenberg

Kreis ZwickauCallenberg
unserer Gemeinde
Amtsblatt

- Dorf der Generationen -
Ausgabe: 07/2021 – Erscheinungstag 10.07.2021 Auch im Internet unter: www.callenberg.de
Kostenloser Anzeiger mit Nachrichten, Anzeigen, amtlichen und nichtamtlichen Informationen

Langenchursdorf
Gemeinde Callenberg

Kreis Zwickau Meinsdorf
Gemeinde Callenberg

Kreis ZwickauReichenbach
Gemeinde Callenberg

Kreis Zwickau

Aus dem Inhalt:

- Haushaltssatzung 2021

- Bürgerbüro Hohenstein-Ernstthal 
informiert

- Wichtige Mitteilung RZV

- Sparkassenmobil

- Night of Light

- Beschlüsse Gemeinderat 
28.06.2021



Amtsblatt unserer Gemeinde Callenberg  – 07/2021

2

Amtlicher teil

die Zeit ist wiedermal 
wie im Flug vergangen, 
aber so einige ins Auge 
gefasste Vorhaben 
konnten wir in der Ge-
meinde schon angehen.
Wie ich in den letzten 
Kolumnen schon ge-
schrieben habe, ist die 
Sommerküche auf dem 
Sportplatz in Langen-

berg beauftragt, der Bau soll im September starten.
Auch die vier Feuerwehrfahrzeuge kommen nun nacheinander. 
Grumbach ist schon da, für die Wehren Langenchursdorf und Cal-
lenberg werden die MTW ś am 15.07.2021 abgeholt und das HLF 
für Langenberg-Meinsdorf soll im Oktober geliefert werden.

Unsere großen Vorhaben im Bereich der Spielplätze sind auch gut 
vorangekommen. Grumbach und Callenberg „An der Heide“ sind 
fertig, Reichenbach ist ebenfalls abgeschlossen. Für den „Dorf-
platz“ in Callenberg sind die Geräte bestellt und in Langenchurs-
dorf haben die Erdarbeiten begonnen.

Der für dieses Jahr eingeplante Abschnitt des Radweges ist auch 
so gut wie fertig, es fehlt nur noch die Beschilderung. Aber wie es 
zurzeit in fast allen Bereichen des Baus ist, hat das Schilderwerk 
Lieferengpässe.

Das Projekt „Blühwiese“ in unseren Ortsteilen erstrahlt auch in 
voller Farbenpracht, die einzelnen Standorte sind wirklich schön 
anzusehen.

In der letzten Gemeinderatsitzung am 28.06.2021, hat dieser den 
Beschluss zur energetischen Sanierung des Daches der Turnhalle 

Callenberg gefasst. Der Auftrag ging an die Firma Dachdecker-
meister Schrepel aus Reichenbach. 
Am 26.07.2021 wollen wir dann im Gemeinderat über die Vergabe 
des Auftrages zur Weiterführung des Radweges zur B 180 spre-
chen, damit wir dieses Vorhaben im kommenden Jahr in der prak-
tischen Umsetzung angehen können.

In der Feuerwehr haben wir alle Beförderungen und Auszeichnun-
gen aus dem letzten Jahr nachgeholt und die für dieses Jahr voll-
zogen. Allen, die befördert oder ausgezeichnet wurden, nochmals 
alles Gute. Allen Kameradinnen und Kameraden in diesem Zusam-
menhang auch ein großes Dankeschön für ihre geleisteten Dienste 
in diesen schwierigen zurückliegenden Zeiten.

Was aber noch schöner ist, die Inzidenzwerte sind so weit abge-
sunken, dass wir fast wieder ein normales Leben führen, wie frü-
her. Ich darf Sie aber trotzdem bitten, gehen Sie mit den gewonne-
nen Freiheiten vorsichtig um, es wäre fatal, wenn wir ein erneutes 
Ansteigen der Zahlen hätten und uns wieder in einen „Lockdown“ 
begeben müssten.

Sie merken schon, es gibt nicht allzu viel zu berichten und ehe ich 
Sie jetzt mit Belanglosigkeiten nerve, mache ich mal etwas eher 
Schluss mit meiner Kolumne, genießen Sie lieber das schöne Wet-
ter und besuchen Sie unsere einheimische Gastronomie. 

Ihr Bürgermeister

Daniel Röthig

DIE HäLftE DES JAHRES ISt uM,

AMtLICHER tEIL

Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG
der Gemeinde Callenberg für das Jahr 2020

Leider hat sich im Amtsblatt 06/2021, bei der Bekanntmachung 
der Fehlerteufel eingeschlichen. Aus diesem Grund werden fol-
gende Werte korrigiert: 

1. Kindertageseinrichtungen
1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten 
 je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten 
 je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Krippe 9h
in €

Erforderliche Personalkosten 817,93

Erforderliche Sachkosten 188,44

Erforderliche Personal- und 
Sachkosten

1.006,37

Krippe 9h
in €

Landeszuschuss 246,50

Elternbeitrag (ungekürzt) 171,50

Gemeinde (inkl. Eigenanteil 
freier träger)

588,37

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Per-
sonal- und Sachkosten (z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 
2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h).  



3

Amtsblatt unserer Gemeinde Callenberg  – 07/2021Amtlicher teil

Haushaltssatzung der Gemeinde Callenberg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Ge-
meinderat in der Sitzung am 17.05.2021 folgende Haushaltssat-
zung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Er-
füllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden 
Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird im 
Ergebnishaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 6.850.750 EuR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf
 8.247.250 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (or-

dentliches Ergebnis) auf - 1.396.500 EUR

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 25.000 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf

 10.000 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen 

(Sonderergebnis) auf 15.000 EUR

- Gesamtergebnis auf  - 1.381.500 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des 
ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR

- Betrag der veranschlagten Abdeckungen von Fehlbeträgen 
des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf 0 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen 
Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S.3 SächsGe-
mO - 493.250 EUR

- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergeb-
nis mit dem Basiskapital gamäß § 72 Abs. 3 S.3 SächsGemO 0 
EUR

- veranschlagtes Gesamtergebnis auf - 888.250 EUR

Nachrichtlich: Fehlbetragsabdeckung durch Entnahme aus der 
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
 888.250 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstä-

tigkeit 6.328.950 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit 7.192.150 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushal-

tes als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Aus-
zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

 - 863.200 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

 1.565.000 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

 1.061.600 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstä-

tigkeit auf 503.400 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag als Saldo 

aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender 
Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der 
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf
 - 359.800 EUR

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
auf 0 EUR

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 
auf 54.550 EUR

- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungs-
tätigkeit auf - 54.550 EUR

- Summe des Finanzierungsmittelüberschusses oder -fehlbe-
trags sowie des Saldos der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbe-
standes auf - 1.354.491 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, 
wird auf 1.100.000 EUR

festgesetzt. 

§ 5
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 
auf 300 v. H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H.
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C) auf 0 v.H.
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grund-
steuer D) 0 v.H.
für die Gewerbesteuer auf 390 v. H.

Callenberg, den 17.06.2021

Daniel Röthig
Bürgermeister
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Anzeigen: layout + design + verlag  • Tel.: (0371) 42 24 31 • Satz/Druck: Druckerei Däm-
mig Chemnitz • Tel.: (0371) 41 42 33 • Verteilung: WVD Mediengruppe GmbH • Tel. (0371) 
656-22110 • kostenlos an alle Haushalte
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Das Bürgerbüro der Stadt Hohenstein-Ernstthal informiert

(Bitte termine vereinbaren 03723-402-334)

Wie bereits mehrmals bekannt gegeben wurde, möchten wir wie-
derholt auf die Pflicht jedes Deutschen hinweisen, dass er im Be-
sitz eines gültigen Personaldokumentes sein muss.
Alle Deutschen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und nach 
den Vorschriften des Bundesmelde-gesetzes der allgemeinen 
Meldepflicht unterliegen, sind verpflichtet, ein Personaldokument 
(Reisepass oder Personalausweis) zu besitzen und dieses auf Ver-
langen einer zur Prüfung der Personalien ermächtigten Behörde 
vorzulegen (§1 Abs.1 Satz 1, Gesetz über Personalausweise und 
den elektronischen Identitätsnachweis sowie zur Änderung weite-
rer Vorschriften).
Neben der Pflicht jedes Deutschen ein gültiges Personaldoku-
ment zu besitzen, muss er bei der Ein- und Ausreise in bestimmte 
Länder einen gültigen Pass mitführen und sich damit über seine 
Person ausweisen (§1 Abs.1 Satz 1 Passgesetz).

Sowohl Reisepass als auch Personalausweis werden auf Antrag 
ausgestellt.
Zur Beantragung dieser Dokumente werden folgende Unterlagen 
benötigt:
Bei ledigen Bürgern die Geburtsurkunde, bei verheirateten, ge-
schiedenen oder verwitweten Bürgern das Stammbuch der eige-
nen Eheschließung (nicht das der Eltern), das im Besitz befindliche 
Personaldokument und ein neues biometrietaugliches Passbild 
für einen Reisepass bzw. für einen Bundespersonalausweis (alte 
nicht biometrische Passbilder werden nicht entgegengenommen). 
Bei Beantragung von Dokumenten für Kinder und Jugendliche 
(Kinderreisepässe, bis 16 Jahre beim Personalausweis und bis 18 
Jahre beim Reisepass) wird gleichzeitig eine Zustimmungserklä-
rung der Erziehungsberechtigten benötigt. Dieses Formular ist im 
Bürgerbüro der Stadt Hohenstein-Ernstthal oder auf der Internet-
seite der Stadt Hohenstein-Ernstthal zu erhalten. 

Folgende Gebühren sind bei der Beantragung zu entrichten:
Bundespersonalausweis: unter 24 Jahre 22,80 €

Bundespersonalausweis: ab 24 Jahre 37,00 € 
  ab 01. Januar 2021

eID Karte: ab 16 Jahre 37,00 € 
  ab 01. Januar 2021
Reisepass: unter 24 Jahre 37,50 €
Reisepass: ab 24 Jahre 60,00 €

Sollten Bürger nicht über ein gültiges Personaldokument ver-
fügen, ist das Bürgerbüro berechtigt, dem Betroffenen ein Ord-
nungsgeld aufzuerlegen.
Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig es unter-
lässt, für sich oder als gesetzlicher Vertreter eines Minderjährigen 
für diesen ein Personaldokument ausstellen zu lassen, obwohl er 
dazu verpflichtet ist. 
Die Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbuße geahndet wer-
den (§ 32 Gesetz über Personalausweise und den elektronischen 
Identitätsnachweis sowie zur Änderung weiterer Vorschriften, § 25 
Passgesetz). 
In diesem Zusammenhang wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass ein Personaldokument nicht als Pfand hinterlegt werden 
darf. Sowohl der Hinterlegende als auch der Entgegennehmende 
handeln gesetzwidrig.
Diese Dokumente beantragen Sie bei der Stadtverwaltung Hohen-
stein-Ernstthal, Bürgerbüro, Stadthaus, Altmarkt 30, während den 
Öffnungszeiten:

Öffnungszeiten Bürgerbüro Hohenstein-Ernstthal:
Montag, Mittwoch, Freitag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr

in jeder geraden Woche Sonnabend geöffnet
Samstag 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Öffnungszeiten Außenstelle Wüstenbrand:
Ortschaftsverwaltung Wüstenbrand, Rathaus Wüstenbrand, Stra-
ße der Einheit 14

in jeder ungeraden Woche Donnerstag geöffnet
Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Ihr Bürgerbüro

Der Regionale Zweckverband Wasserversorgung Bereich Lugau-Glauchau informiert:

Im Rahmen der Baumaßnahme “Callenberg OT Langenberg, 
Erneuerung Trinkwasserleitung zur Langenberger Höhe“ wer-
den im Bereich von Haus Nr. 30 a bis Haus Nr. 22 Arbeiten an 
der Trinkwasserversorgungsleitung einschließlich den Hausan-
schlussleitungen ausgeführt.

Die Bauzeit für das Gesamtvorhaben ist vom 02.08.2021 bis 
25.10.2021 geplant.

Beeinträchtigungen im öffentlichen Straßenverkehr für Anlieger 
und Nutzer sind durch die Baumaßnahme nicht auszuschließen, 
wofür der RZV um Verständnis bittet.

Bei Rückfragen wenden Sie 
sich bitte unter der Rufnum-
mer 03763/405-133 an den 
RZV.

Ihr RZV Wasserversorgung 
Bereich Lugau-Glauchau

i. A. Geschäftsleitung

Elke Reischl   Norbert Conrad
Kaufmännische Geschäftsleiterin Technischer Geschäftsleiter
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Widerspruch gegen Datenübermittlung nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) 
 
 
 
 
 
 

Antragsteller:   Eingangsstempel: 
Familienname:    
Vorname(n):    
Geburtsname:    
Geburtsdatum:    
Anschrift:  
 

 Widerspruch gegen Datenübermittlung (Übermittlungssperre) 

1 

  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für Wehrpflicht 
(Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, können Sie der Datenübermittlung  gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit (iVm) § 58 c 
Abs. 1 Satz 1 Soldatengesetz widersprechen.) 

 

 

2 

  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- und Ehejubiläen an 
Mandatsträger, Presse oder Rundfunk 
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG iVm § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.) 

 

 

3 

  
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage 
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG iVm § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.)  

 

4 

  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern Familienangehörige 
der meldepflichtigen Person angehören 
(Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG iVm § 42 Abs. 2 BMG 
widersprechen.) 

 

 

5 

  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen 
(Sie können der Datenübermittlung  gemäß § 50 Abs. 1 BMG widersprechen.) 

 

 
 
   
(Ort)  (Datum) 

   
   
(Unterschrift des Antragstellers)  (Unterschrift des Ehegatten bzw. weiteren Sorgeberechtigten) 

 
InternetNr.006/2016 BMG Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hinweise zum Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungs-
sperre

Punkt 1: § 36 Abs. 2 BMG 
Eine Datenübermittlung nach § 58c Abs. 1 Satz 1 des Soldaten-
gesetzes ist nur zulässig, soweit die betroffene Person nicht wi-
dersprochen hat. Die betroffene Person ist auf ihr Widerspruchs-
recht bei der Anmeldung und spätestens im November eines 
jeden Jahres durch Ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen 
(Amtsblatt November). Die betroffenen Personen müssen die 

deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. 

Punkt 2: § 50 Abs. 5 BMG iVm § 50 Abs. 2 BMG
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegisterüber Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde Auskunft erteilen über Familienna-
me, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des 
Jubiläums. Altersjubilare im Sinne des Satzes 1 sind der 70. Ge-
burtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Ge-



Amtsblatt unserer Gemeinde Callenberg  – 07/2021

6

Amtlicher teil

Wichtige Mitteilung zur trinkwasserversorgung
Spülung des Leitungsnetzes geplant

Sparkassenmobil ab 9. August 2021 in Callenberg

burtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.

Punkt 3: § 50 Abs. 5 BMG iVm § 50 Abs. 3 BMG
Adressbuchverlagen darf zu allen Einwohnern, die das 18. Le-
bensjahr vollendet haben, Auskunft erteilt werden über deren 
Familienname, Vornamen, Doktorgrad, derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden.
Punkt 4: § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG iVm § 42 Abs. 2 BMG
Die Meldebehörde darf einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft unter den in § 34 Abs. 1 Satz 1 genannten Voraus-
setzungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben, nicht jedoch zu arbeits-
rechtlichen Zwecken  ihrer Mitglieder auch regelmäßig Daten 
übermitteln. Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Reli-
gionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder 
keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, 
darf die Meldebehörde von diesen Familienangehörigen Daten 
übermitteln.

Familienangehörige im Sinne des Absatzes 2 sind der Ehegat-
te oder Lebenspartner, minderjährige Kinder und die Eltern von 
minderjährigen Kindern. Die betroffenen Personen haben das 
Recht, der Übermittlung ihrer Daten zu widersprechen; sie sind 
einmal jährlich durch ortsübliche Bekanntmachung hinzuweisen. 

Punkt 5: § 50 Abs. 1 BMG
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen 
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in 
den sechs an der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Mo-
naten Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Absatz 1 
Satz 1 bezeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen, soweit für deren Zusammensetzung  das Lebensalter 
bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen 
dabei nicht mitgeteilt werden Die Person oder Stelle, der die Da-
ten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer 
Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu ver-
nichten.

Zur Sicherung der Trink-
wassergüte führt der Re-
gionale Zweckverband 
Wasserversorgung Bereich 
Lugau-Glauchau in Meins-
dorf, Langenberg, Falken 

und Langenchursdorf vom 02.08. bis 10.08.2021, in der Zeit von 
07.30 bis 16.00 Uhr, planmäßige Netzpflegemaßnahmen durch. 
Wir bitten um Beachtung der folgenden Termine und Hinweise. 

folgende Straßen sind betroffen:

02.08. - 03.08.2021 - Meinsdorf
Dorfstraße, Langenberger Straße, Rußdorfer Straße 9, 10, 
Zur Jägersruh

04.08. - 05.08.2021 - Langenberg
Alte Dorfstraße, Am Hang, Am Sportplatz, Feldstraße, Hohenstei-
ner Straße 34-137, Meinsdorfer Straße, Thomas-Müntzer-Weg, 
Zur Langenberger Höhe 

09.08. - 13.08.2021 - falken und Langenchursdorf
Am Bach, Am Berg, Am Wasserloch, An der Schäferei, Bräunsdor-

fer Straße, Callenberger Straße, Erbe, Feldgasse, Gärtnergasse, 
Goldene Aue, Hohensteiner Straße 1-35, Holzhäuser Straße, Im 
Grünen Winkel, Kirchsteig, Limbacher Straße 1,3,5, Mühlenweg, 
Rathausstraße, Reichenbacher Weg, Schulstraße, Siedlerstraße, 
Sonnengasse, Talstraße, Turnhallenstraße, Uhlsdorfer Straße, 
Waldenburger Straße, Wehrsteig 

09.08. - 10.08.2021 falken 
Hohensteiner Straße 20,22,23,25, Reinhard-Rau-Siedlung  

Die Rohrnetzspülungen werden vorbeugend durchgeführt, um 
die unvermeidbaren Ablagerungen im Leitungsnetz (Sedimente) 
zielgerichtet auszutragen. Während der Spülung sind Trübungen 
des Trinkwassers, Druckschwankungen oder kurzzeitige Versor-
gungsunter-brechungen nicht zu vermeiden.
Wir bitten darum alle an das Trinkwassernetz angeschlossenen 
Geräte unter Kontrolle zu halten und nach Beendigung der Spü-
lung Ihren Feinfilter rückzuspülen.
Für weitere Fragen steht Ihnen unsere Zentrale Leitwarte ( 
03763 405 405) zur Verfügung. 

Ihr Regionaler Zweckverband Wasserversorgung
Bereich Lugau-Glauchau

Im August 2021 startet die 
neue mobile Filiale der 
Sparkasse Chemnitz. Erst-
malig wird sie am 9. August 
2021 in Callenberg halten. 
Als Standort ist der Park-
platz an der Turnhalle auf 

der Altenburger Straße 6 geplant. 

„Die mobile Filiale wird fortan immer montags in der Zeit von 
12:30 bis 14:30 Uhr in Callenberg vor Ort sein“, betont Dr. Mi-

chael Kreuzkamp, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Chem-
nitz. „Geld abheben, Überweisungen tätigen oder Kontoauszü-
ge ausdrucken, das sind nur drei von vielen Möglichkeiten, die 
unsere Kunden am Fahrzeug nutzen können.“

Das neue Sparkassenmobil bietet einen barrierefreien Zugang 
zum Geldautomaten außen sowie zum Serviceraum im Inneren. 
Dort befinden sich ein Servicetresen, ein Selbstbedienungs
Terminal und Sitzmöglichkeiten. „Zusätzlich hilft ein persönli-
cher Ansprechpartner gern bei Fragen und Serviceleistungen“, 
so Dr. Michael Kreuzkamp weiter. 
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Parallel zu den Angeboten der mobilen Filiale können Kunden 
den stationären Geldautomaten in Callenberg bis Herbst 2021 
oder den rund 8 Minuten Fahrzeit entfernten Geldautomaten in 
Waldenburg nutzen. 

Gleichzeitig bietet die Sparkasse Chemnitz den Versand von 
Bargeld an. Das Geld kann telefonisch von Montag bis Freitag 
in der Zeit von 8 bis 20 Uhr unter 0371 99-0 bestellt werden. 
Auch in vielen Supermärkten können Sparkassenkunden Geld 
abheben.

„Unsere klassischen Geldautomaten werden immer seltener 
von Kunden genutzt, da viele heute andere Bezahlmethoden 
wählen. Allein im vergangenen Jahr sind in Callenberg die Bar-
geldabhebungen um über 25 Prozent zurückgegangen“, erläu-
tert Dr. Michael Kreuzkamp. „Viele Kunden bezahlen heute bar-
geldlos mit ihrer Karte oder einfach mit den auf dem Handy bzw. 
der Smartwatch hinterlegten Sparkassen-Daten.“

Weitere Informationen zur mobilen Filiale und den vielfältigen 
Möglichkeiten des Geldabhebens und Bezahlens erhalten Sie 
auf www.spk-chemnitz.de oder telefonisch unter 0371 99-0.

Pressekontakt:
Sven Mücklich
Unternehmenssprecher
Sparkasse Chemnitz 
Telefon: 0371 99-1100
E-Mail: sven.muecklich@spk-chemnitz.de

Wohnungen zu vermieten Erstbezug nach Sanierung im Ortsteil Langenberg

Aus dem Ortschaftrat Grumbach Neues Klettergerüst für den Grumbacher Spielplatz

1-Raum-Whg. mit 34,5 m² Wf,
Wohn-/Schlafraum, Küche, Bad,
Flur sowie Keller- u. Bodenabteil
160 € Nettokaltmiete
90 € Betriebskosten
250 € Gesamtmiete
  
2-Raum-Whg. mit 51,0 m² Wf,
2 Wohnräume, Küche, Bad, Balkon,
Flur sowie Keller- u. Bodenabteil
230 € Nettokaltmiete
140 € Betriebskosten
370 € Gesamtmiete

3-Raum-Whg. mit 63,0 m² Wf, 
3 Wohnräume, Küche, Bad, Balkon,
Flur sowie Keller- u. Bodenabteil
280 € Nettokaltmiete
170 € Betriebskosten
450 € Gesamtmiete

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Hausverwaltung Vol-
ker Schreckenbach unter der Telefonnummer 037608 - 15180

Energieausweis verbrauchsorientiert Energieeffizienzklasse C, 
90,51 kWh/m² a

ORtSCHAftSRAt

Nachdem in den letzten Jahren der Spielplatz für den Grumba-
cher Nachwuchs mit einer schönen Schaukel und einer tollen 
Tischtennisplatte ausgestattet wurde, können sich die Kinder nun 
auch an einem neuen Klettergerüst erfreuen. Herzlichen Dank 
dafür an die Gemeindeverwaltung Callenberg und den Bauhof! 
Der Spielplatz ist ein beliebter Treff für unsere Kinder und Ju-
gendlichen. Gerade in dieser besonderen Zeit macht es natürlich 
umso mehr Spaß, wenn man mit Freunden an der frischen Luft 
spielen kann. Die nächste Überraschung zur Verschönerung des 
Platzes ist bereits in Planung…
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GEMEINDERAt

Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg hat in der Ge-
meinderatssitzung vom 28.06.2021 nachfolgende Beschlüs-
se gefasst und folgende umlaufbeschlüsse bekanntgegeben:

 umlaufbeschluss Nr. 56/2021
Der Gemeinderat beschließt, die Sachspende Bäume (10 Stück) 
inkl. Baumpfähle, Riegel und Stammschutzfarbe im Wert von 
1.604,07 € wird angenommen.

 Beschluss Nr. 57/2021
Der Gemeinderat beschließt, den Bürgermeister zu ermächtigen, 
an die in Callenberg tätigen Vereine eine Förderung in Höhe von 
insgesamt 8.288,10 € zu zahlen.
Die Verteilung der Gelder erfolgt gemäß der angefügten Liste.

 Beschluss Nr. 58/2021
Der Gemeinderat beschließt, die Gemeindeverwaltung Callen-
berg beabsichtigt im Rahmen der LEADER-Förderung die Er-
neuerung des Spielplatzes Langechursdorf in Höhe von ca. 
20.000,00 €.

 Beschluss Nr. 59/2021
Der Gemeinderat beschließt, die Gemeindeverwaltung Callen-
berg beabsichtigt im Rahmen der LEADER-Förderung die Errich-

Die nächste Sitzung des Gemeinderates wird am 26. Juli 2021 um 19:00 uhr stattfinden. Bitte informieren Sie sich dazu im 
Internet unter www.callenberg.de oder an den Anschlagtafeln in den Ortsteilen. Die Sitzung wird unter Einhaltung der Auf-
lagen und Bestimmungen zum Infektionsschutzgesetz durchgeführt werden, sie ist öffentlich. Aufgrund des einzuhaltenden 

Mindestabstandes bitten wir Sie zu beachten, dass nur beschränkte Plätze für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. 

tung der Fitness- und Spielgeräte auf dem Dorfplatz Callenberg 
in Höhe von ca. 20.000,00 €

 Beschluss Nr. 60/2021
Der Gemeinderat beschließt, der Auftrag für die energetische 
Dachsanierung der Turnhalle Callenberg wird an die Firma Dach-
deckermeister Frank Schrepel, Straße des Friedens 47 in 09337 
Callenberg in Höhe von 142.762,22 Euro (brutto) vergeben.

 Beschluss Nr. 61/2021
Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung der Klarstellungs- 
und Ergänzungssatzung „Am Kiefernberg“ in Grumbach gemäß 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB.
Der räumliche Geltungsbereich der Ergänzungsfläche innerhalb 
des Satzungsgebietes umfasst Teilbereiche der Flurstücke 163/1, 
22a und 164/3 der Gemarkung Grumbach mit einer Gesamtgrö-
ße von ca. 2.725 m2.
Die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung wird 
analog des vereinfachten Verfahrens nach § 13 BauGB durchge-
führt. Eine Umweltprüfung ist in diesem Verfahren nicht erforder-
lich. Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 
Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.
Der Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 ortsüblich bekannt zu 
machen.

Wir gratulieren im Juli 2021

Ot Callenberg 
Scheffler, Günther zum 80.
Thieme, Renate zum 80.
Schmidt, Horst zum 80.

Ot falken
Lohse, Liselotte  zum 95.

Ot Grumbach
Köhler, Bernd zum 80.

Ot Langenberg
Sonntag, Magda zum 94.

Ot Langenchursdorf
Schmidt, Gerlinde zum 80.
Fischer, Ingeborg zum 91.

Ot Meinsdorf
Wild, Jürgen zum 75. 

Ot Reichenbach 
Vogel, Christa zum 75.
Dohms, Dietmar zum 80.
Hubert, Helga zum 90.

Ehejubiläen 

Streitberger, Gisela und Peter 
50 Ehejahre 
OT Langenchursdorf

Nösel Barbara und Lothar
50 Ehejahre 
OT Callenberg 

Müller Gudrun und Wolf-Peter
50 Ehejahre 
OT Callenberg 
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Bitte nutzen Sie ab sofort für das einsenden von Texten und 
Bildern für das Callenberger Amtsblatt die Emailadresse 
pressestelle@callenberg.de

Bei Fragen können Sie sich, zu den unten aufgeführten 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, an Frau Haprich 
wenden. Sie erreichen Sie telefonisch unter der Telefonnummer 
03723/6999612 oder per Email an haprich@callenberg.
de. Redaktionsschluss für das Amtsblatt 08/2021 unserer 
Gemeinde ist der 30.07.2021, das Erscheinungsdatum der 
14.08.2021. Später eingehende Artikel können leider nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Bei Zustellungsproblemen in Bezug auf das Amtsblatt 
unserer Gemeinde wenden Sie sich bitte direkt an die CVD 

Mediengruppe (Verteiler) unter der telefonnummer 0371/ 65 60. 
Für Werbeanzeigen, bzw. private Anzeigen kontaktieren Sie bitte 
den Verlag direkt unter der Telefonnummer 0371/ 42 24 31.

Gleichzeitig möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass 
Amtsblätter an folgenden Punkten ausliegen und von den 
Bürgerinnen und Bürgern dort mitgenommen werden können:

– Rathaus, OT Falken
– Frisörgeschäft Voigt, Meinsdorfer Str. 2 

(Mittwoch, Donnerstag und Freitag bis mittags)
– Bäckerei Vogel, Rathausstraße 49

– BHG Langenchursdorf, Waldenburger Str. 61
– Frisörgeschäft Nitzsche,
– Sparkasse Callenberg

– Bücherzelle an der KBR Reichenbach, Straße des Friedens 40

In eigener Sache

NICHtAMtLICHER tEIL

Sprechzeiten der
Gemeindeverwaltung Callenberg

Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken
Telefon: 03723/699960, Fax: 03723/6999666

Das Rathaus ist zu den unten angegebenen Zeiten, für den 
Publikumsverkehr, geöffnet. Wir bitten Besucher jedoch die 
bekannten Sicherheitsbestimmungen, wie das Tragen einer 
FFP2 Maske oder eines medizinischen Mundschutzes zu be-
achten!  Die Kulturelle Begegnungsstätte bleibt krankheits-
bedingt bis auf Weiteres geschlossen! 

Mo geschlossen
Di 09:00 uhr – 12:00 uhr und 13:00 uhr – 18:00 uhr 
Mi geschlossen
Do 09:00 uhr – 12:00 uhr und 13:00 uhr – 16:00 uhr
fr 09:00 uhr – 12:00 uhr

Notrufnummern
Polizei 110

Feuerwehrnotruf 112

Arztnotdienst 116117

Apothekennotdienst 22833

Wasserversorgung RZV 03763 405-405

WAD GmbH 0172/357 86 36

Energieversorgung Envia M 0800 2305070

Gasversorgung eins 0371 451 444

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Hohenstein-Ernstthal

Der Zutritt ist nur mit einem termin möglich! Bitte 
vereinbaren Sie einen termin unter der telefonnummer 
03723/ 40 23 334.

Altmarkt 30, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon: 03723/4020, Fax: 03723/402339
E-Mail: buergerbuero@hohensten-ernstthal.de

Mo. 09.00 – 12.00 Uhr
Di. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Mi. 09.00 – 12.00 Uhr
Do. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Fr. 09.00 – 12.00 Uhr
Sa. in jeder geraden Woche von 09.00 – 11.00 Uhr geöffnet

Wüstenbrand (in jeder ungeraden Woche)
Do. 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

Anzeige

  24 Stunden am Tag – 
7 Tage die Woche. 

Wir sind für Sie erreichbar!

„Haben Sie noch Fragen? 
Wir kommen gern zu Ihnen 
nach Hause und beraten Sie

unverbindlich.“

Ihre Franziska Bürger & Team

Pflegedienst Bürger
Nutzung 17 

09353 Oberlungwitz

     www.pflegedienst-buerger.de

    www.facebook.de/PflegedienstBuerger

Ambulante Pflege

Senioren-WG  

Tagespflege  
 

03723 - 62 98 8-05 
   

fb@pflegedienst-buerger.de
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KItA / SCHuLE / VEREINE / fEuERWEHR

Juhu, juhe – Notbetreuung adé!

Hurra,

Zu Beginn des Monats Juni drehte sich alles um die Kinder 
selbst, denn es war internationaler Kindertag. Natürlich haben 
wir als Hort versucht, den Kindern eine schöne Feier zu bereiten 
– unter Beachtung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorschrif-
ten. Neben Staffelspielen und Dosenwerfen im Hortgelände ha-
ben wir uns auch für das Birkenwäldchen diverse Spiele überlegt, 
zum Beispiel Wikingerschach und eine tierische Sprunggrube, 
in der die Kinder sich mit der realen Sprungkraft von Eichhörn-
chen, Fuchs und anderen Waldbewohnern messen konnten. Ein 
Höhepunkt war sicher das leckere Eis, das uns Herr Heinig gelie-
fert hat und eine willkommene Abkühlung bei den sommerlichen 
Temperaturen darstellte. Finanziert wurde diese Leckerei vom 
Förderverein der Grundschule und des Hortes Callenberg, bei 
dem wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken möchten!
Da die Inzidenzwerte sinken, konnten wir wieder alle Kinder will-
kommen heißen. Endlich wieder Spielen, Lachen und Leben im 
Hort – darüber freuen wir uns sehr! Allerdings ist es für alle – Kin-
der und Erzieherinnen – auch eine stressig Zeit, denn die Grund-
schüler müssen sich erst in den Hortalltag einfinden. Dabei geht 
es nicht nur darum, die Regeln zu verstehen und zu beachten, 
sondern vor allem auch um das soziale Miteinander, das viele 
Kinder wieder erlernen müssen. Unsere Aufgabe besteht derzeit 
also – noch mehr als in der Zeit vor Covid-19 – hauptsächlich 
darin, den Kindern eine gesunde Streitkultur näher zu bringen, 
die Frustrationstoleranz zu stärken, Beharrlichkeit und Motivati-
on zu aktivieren, Akzeptanz und Toleranz zu entwickeln, die ei-

genen Stärken und Schwächen kennenzulernen, Individualität 
zuzulassen und ein soziales Klima zu schaffen, in dem sich alle 
wohlfühlen. Nur so ist der Hort für Kinder ein Ort, wo sie gesund 
und frei das machen können, was für ihren späteren Lebensweg 
unerlässlich und signifikant ist: Spielen! 

Das Team des Hortes

der Sommer ist nun endlich da…
… und wir freuen uns riesig über die Sonne, das viele Draußen-
sein, matschen, spielen … einfach wieder „Normalbetrieb“ im 
Kindergarten. Nach dieser langen, manchmal schon hoffnungs-
losen Zeit – Wann geht es weiter? Wie geht es weiter? Wann dür-
fen wieder alle Kinder zu uns kommen? – genießen wir nun die 
abwechslungsreichen Tage, die vor uns liegen. Spielen, malen, 
Geschichten hören, erste Besuche außerhalb unseres Kinder-
gartens, … all das macht nach dieser „Durststrecke“ umso mehr 
Freude. 

Einer der ersten Besuche galt unseren „alten Bekannten“ vom 
Luisenhof, wir schauten uns den ganzen Hof an, fanden heraus 
was sich während der langen Pause verändert hat (oder auch 
nicht) und säten Blumen am Feldrand.Der ortsansässigen Kera-
mikerin Ute Schlicke statteten wir ebenfalls einen Besuch ab um 
unser Kunstprojekt „Klangspiele“ vorzubereiten. Wir freuen uns 
schon sehr auf das gemeinsame Basteln und die Ergebnisse, die 
dabei entstehen werden. Wir werden natürlich darüber berichten!
Neben diesen beiden Highlights erleben wir unseren Kinder-
GARTEN mit allen Sinnen: Wir gärtnern, beobachten Insekten, 
Pflanzen und Wolken. Wir malen mit Naturfarben; wenn es heiß 
ist matschen die Kinder in unserer tollen Matschstrecke und wir 
lesen und schauen gemeinsam ganz viele Bücher an.
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Night of Light

Wir freuen uns, dass wir unsere Schulanfänger wieder auf ihrem 
Weg zum Schulanfang begleiten dürfen. Nicht nur, dass die Vor-
schüler demnächst „ihre Schule“ in Langenberg kennenlernen 
werden, auch wir setzen weiterhin viele Dinge um, die für den 
Schulstart wichtig sind: zählen, malen, schneiden, falten und vie-
les mehr. Die Vorfreude auf die Schule steigt von Tag zu Tag und 
somit kommt nun auch der Abschied vom Kindergarten Stück 
für Stück näher. Momentan stehen unsere Chancen gut, dass 
wir unsere Abschlussfahrt durchführen können – drücken wir die 
Daumen, dass alles klappt! 

Es grüßen ganz herzlich Groß und Klein aus dem Märchenland!

„#AlleLichtMachen“ - damit riefen die Organisatoren der diesjäh-
rigen Night of Light zum Protest gegen die im Stich gelassene 
Veranstaltungsbranche und der Vereine auf. Gefolgt von diesem 
Aufruf fühlten sich Ralf Wilhelm (DJ Ralle - Light and Sound Dis-
cothek), Stefan Willer (Taktfabrik), Kevin Lay und Mario Naumann 
(FunFair Discothek) aufgerufen, am letzten Dienstag den 22. 
Juni, ihre bunten Discolampen einzupacken und das Restaurant 
„Alte Schule“ sowie die benachbarte Turnhalle in Callenberg in 
leuchtendem Signalrot anzustrahlen. DJ Ralle zufolge wollten 
die vier Veranstaltungstechniker und DJs auf die Lage der stark 
angeschlagenen Veranstaltungsbranche, der Gastronomie und 
der Kulturvereine wie dem CFV (Callenberger Faschingsverein), 
der SG Callenberg oder dem Jugendclub Callenberg aufmerk-
sam machen. Des Weiteren sagte DJ Ralle: „…auch wenn es uns, 
die nur nebenberuflich in der Veranstaltungsbranche tätig sind, 
nicht ganz so hart getroffen hat, so wollen wir auf die missliche 
Lage der Gastronomie und der Vereine aufmerksam machen, die 
teils nur sehr spärliche oder gar keine Hilfe erwarten. All diese 

Am Samstag, den 07.08.2021 ist in der Zeit von 14:00 bis 17:00 
Uhr die Sonderausstellung der Nickerz & Mineralienausstellung 
in der Kulturellen Begegnungsstätte in Reichenbach geöffnet.
Mit der Entdeckung und Untersuchung der Nickelhydrosilikat-
lagerstätten am südlichen Rand des Granulitgebirges durch 
den Geologen R. Jubelt entstand unweit von Chemnitz eine der 
größten Nickelhütten Mitteleuropas. Mit dem 1. Spatenstich am 
1. März 1952 begann man mit der Vorbereitung für den Abbau 
des nickelhaltigen Erzes. Es erfolgte die Gründung des Betriebes 
Nickelgrube und auf dem Gebiet Reichenbach/Obercallenberg 
wurde der Tagebau Süd 1 erschlossen, sowie umfangreiche An-
lagen zum Transport des Erzes zur Nickelhütte nach St. Egidien 
errichtet. Parallel zum Ausbau der Nickelgrube mit ihren einzel-
nen Lagerstätten und Erzkörpern rund um Reichenbach (heute 
Ortsteil von Callenberg) wurde durch die Grubengeologie eine 
umfangreiche Sammlung der vorkommenden Minerale und Ge-
steine angelegt, die seit 1991 zum überwiegenden Teil öffentlich 
zugänglich ist. Sie dokumentiert die heute nicht mehr zugängli-
chen, zum überwiegenden Teil ausgeerzten Lagerstätten.

In der Kulturellen Begeg-
nungsstätte befindet sich 
eine Mineralien- und Ge-
steinsausstellung, die zum 
Teil einmalige Funde aus 
der Region zeigt. Sie be-
ruht auf einem Konzept 
von Heinz Krümmer, ist 
Eigentum der Gemeinde 
Callenberg und wird vom 
einem Mitglied des Hei-
matvereins Reichenbach, Thomas Grünert, betreut. Interessante 
Zeitzeugen rund um den Grubenbetrieb ergänzen das Bild. Eine 
sehr empfehlenswerte Ausstellung.

Auch möchten wir Sie darüber informieren, dass die Kulturelle 
Begegnungsstätte bis auf Weiteres wegen Krankheit geschlos-
sen bleibt!
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Mineralienausstellung in der Kulturellen Begegnungsstätte

Branchen tragen zu unserem kulturellen und gesellschaftlichen 
Wohlbefinden bei. Ohne Kultur sind wir einfach nur noch wirt-
schaftliche und finanzielle Systemträger. Wir drücken den vier 
Jungs, allen Vereinen und den Gastronomen die Daumen für 
eine schnelle Normalisierung der aktuellen Lage und freuen uns 
gemeinsam auf die ersten Veranstaltungen.
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Die Ev.-Luth. Kirchgemeinde Langenchursdorf-Langenberg 
informiert und möchte Sie herzlich einladen:

Einladung zur Jahreshauptversammlung des RG+RK Zuchtverein S 721 Langenchursdorf u. u. 
e.V. in Verbindung mit dem Vereinsjubiläum 110 Jahre Kleintierzüchterverein

KIRCHENNACHRICHtEN

Sonntag 18.07.
14.00 Uhr Gemeindefest in Langenchursdorf 
Sonntag 25.07.
10.15 Uhr Gottesdienst in Falken 
Montag  26.07. 
14.30 Uhr Missionskreis in Langenberg (nachfragen) 
19.30 Uhr Gebetskreis in Falken 
Sonntag 01.08.
10.15 Uhr Jubelkonfirmation in Langenberg 
Mittwoch 04.08.
14.00 Uhr Frauendienst in Langenchursdorf 
Sonntag 08.08.
08.45 Uhr Gottesdienst in Langenchursdorf 
Montag 09.08.
19.30 Uhr Offener Bibelkreis in Langenchursdorf 
Mittwoch 11.08.
19.30 Uhr Offener Gesprächskreis 
 in Langenchursdorf (nachfragen) 

Sonntag 15.08.
08.45 Uhr Gottesdienst in Falken 

feste Zeiten: 
Junge Gemeinde - Donnerstag um 18.30 Uhr in Langenchursdorf 
- online über Videokonferenz 

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di 15.00-18.00, 
Mi und Do 09.00-12.00 uhr, Mo und fr geschlossen
 Telefon: 037608/ 22705 Fax: 037608/ 28351
 E-Mail: kg.langenchursdorf_langenberg@evlks.
 www.kirche-langenchursdorf.de
 Pfarramt Langenchursdorf

In den Gottesdiensten und Veranstaltungen gelten weiterhin die Richtlinien der aktuellen Corona-Verordnungen der Landes-
kirche Sachsens unter Beachtung der allgemeinen Corona-Verordnung des Landkreises Zwickau. Sie können sich an den 
Aushängen, im Internet oder im Pfarramt dazu erkundigen. 

Sonntag 18.07.2021
10.00 Uhr  Gottesdienst zur Jubelkonfirmation 
 mit Kindergottesdienst in Callenberg
Sonntag 25.07.2021
8.45 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst
 in Grumbach
Sonntag  01.08.2021
8.45 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst 
 in Callenberg

Die Kirchgemeinde Callenberg-Grumbach mit Reichenbach und
tirschheim lädt Sie ganz herzlich ein

Sehr geehrte Mitglieder,

zu der am Sonnabend, dem 24. Juli 
2021 um 10.00 uhr im Gasthof falken 
stattfindenden Jahreshauptversamm-
lung für das Zuchtjahr 2020 lade ich Sie 
und Ihre Partner /in  herzlich ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung  der Anwesenheit und der
  ordnungsgemäßen Ladung
3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfung

6. Diskussion zu den Berichten
7. Abstimmung über die Berichte, 
 Entlastung des Vorstandes und des Kassierers
8. Beschluss über die Mitgliederbeitragshöhe für 2021 
9. Beitragskassierung
10. Vorbereitung der 26. Rassegeflügelkreisschau zum 06.11.21
11. Festrede des Vereinsvorsitzenden und Ehrungen
12. Schlusswort des Vorsitzenden
13. Mittagessen und gemütliches Beisammensein

Interessierte Gäste sind willkommen

Steffen Neukirch
Vereinsvorsitzender

Dienstag 03.08.2021
15.00 Uhr Frauendienst in Callenberg
Sonntag 08.08.2021
10.15 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und 
 Kindergottesdienst in Grumbach
Sonntag 15.08.2021
10.15 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und 
 Kindergottesdienst in Callenberg
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AuSfAHRtEN / VERANStALtuNGEN

Öffnungszeiten der Kirchkasse und der Friedhofsverwaltung Cal-
lenberg, Hauptstr. 50 
Donnerstags 14.00 Uhr – 17.00 Uhr (für Bestattungsanmeldungen 
nach telefonischer Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeit)
Tel.:  037608 / 21719
Fax.: 037608 / 15123
09337 Callenberg, Hauptstr. 50
E-Mail: kg.callenberg@evlks.de
Internet: https://kirchgemeinde-callenberg-grumbach.de

Vom 2. bis 20. August sind Kirchkasse und friedhofsverwal-
tung wegen urlaubs geschlossen.

Im Falle einer Bestattung wenden Sie sich bitte an das Pfarramt 
Niederlungwitz, St.-Petri-Platz 2, 08371 Glauchau, Tel. 03763 
7769175, oder das Pfarramt Langenchursdorf, Schulstr. 20, 
09337 Callenberg. Tel. 037608 22705.

Anzeige

Hohenstein-Ernstth.
Külzplatz 7
Limbach-Oberfr.
Ingelheimer Str. 3

Anfragen und Anmeldung
vor Ort 15:15 - 17:15 Uhr oder telefon.
Hot 03723/769214 / LIO 03722/469080
www.meine-lernhilfe.de

Unterricht auch
in den Ferien
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Preis: 80,00 €

Weltkulturerbe Bamberg

Dienstag, 17. August 2021
Donnerstag, 19. August 2021

Ein neuer Anlauf für unsere 
Fahrt nach Bamberg. Aller gu-
ten Dinge sind Drei. Bei einem 
ausgedehnten Rundgang er-
leben Sie, wie einmalig Bam-
berg ist. Im historischen Stad-
tensemble mit Kirchen und 
Klöstern mit Brücken, engen 
Gassen und Plätzen, mit Fachwerkhäusern und Barockfassaden 
spüren Sie noch heute den Zauber der Vergangenheit.
Das Mittagessen nehmen wir in der historischen Rauchbierbrau-
erei Schlenkerla ein. Urkundlich erstmals 1405 als „Haus zum 
blauen Löwen“ erwähnt, wird das Schlenkerla heute in der 6. 
Generation von der Familie Trum geführt, und ist die Quelle von 
Bambergs Spezialität Aecht Schlenkerla Rauchbier. Nach alter 
Tradition wird das Rauchbier hier noch aus Eichenholzfässern 
gezapft.

Am Nachmittag unternehmen wir eine Hafenrundfahrt. In 80 Mi-
nuten geht es von Kranen über Klein-Venedig, Hafen, Elbe-Park 
wieder zurück bis Kranen. Bei Kaffee und Kuchen können Sie die 
Schönheiten, welche vom Schiffsführer ausgiebig erläutert wer-
den, vom Wasser aus genießen.
Mit vielen neuen Eindrücken treten wir danach unsere Rückreise an.

faszination Bamberg. Kommen Sie doch mit uns!
Wir freuen uns, Sie persönlich begrüßen zu dürfen.

Ablauf der fahrt:
17.08.2021 06:30 Uhr ab Wolkenburg
 06:45 Uhr Waldenburg, Callenberg,
 07:00 Uhr Reichenbach, Ihle, Katze
 ca. 07:20 Uhr Bahnhof Hohenstein-Er., Karl-May-

Straße, PKP, Vinora 

19.08.2021 06:35 Uhr Hermsdorf Autohaus
 06:55 Uhr Langenchursdorf Goldene Aue,
 07:05 Uhr Falken, Langenberg, Meinsdorf
 10:45 Uhr Stadtrundgang
 12:30 Uhr Mittagessen
 15:00 Uhr Schifffahrt mit Kaffeetrinken
 16:30 Uhr Rückreise 

unsere Leistungen:
Fahrt im Reisebus
Betreuung
Führung durch den Stadtkern
Schifffahrt mit Kaffeetrinken

Wenn Sie an dieser Fahrt teilnehmen möchten oder Fragen dazu 
haben, melden Sie sich bitte rechtzeitig bei Frau Doehler  
03723/701187 oder 0173/6997546
oder bei Frau Wunderlich  0173/6997547, HOT-ABS mbH, 
Goldbachstraße 13, 09353 Oberlungwitz.

Welche coronabedingte Maßnahmen erforderlich werden sollten, 
bitten wir vorher bei Frau Doehler zu erfragen! Danke!

ferienlager im Erzgebirge versprechen Spaß und Abenteuer

Für die kommenden Sommerferien hat die Zet-
hauer Kinder- und Jugendfreizeitstätte „Grüne 
Schule grenzenlos“ ein bunt gemischtes und 
erlebnisreiches Programm aus Spiel und Aben-
teuer parat. Naturerlebnisse, Spaß bei Sport 

und Wettbewerben mit neuen Freunden und fet-
zigen Betreuern kommen dabei nicht zu kurz.  Der 

Besuch des Erlebnisbades in Mulda  mit 80 m Rutsche und ein 
Ausflug in das Erzgebirge sind ebenso dabei wie ein Kinoabend, 
eine selbst gestaltete Disco, Kinderbackstube, kreatives Gestal-
ten mit  Naturstoffen,  Erleben einer Sommernacht am Lagerfeu-
er und noch einiges mehr versprechen eindrucksvolle Ferienla-
ger für Kinder von 8 bis 13 Jahren.
Die Übernachtung erfolgt im festen Haus, der „Grünen Schu-
le grenzenlos“.  Für die Ferienlager in der ersten, zweiten und 
sechsten Ferienwoche der sächsischen Sommerferien sind noch 
einige Plätze zu haben. 
Information und Anmeldung unter: www.gruene-schule-gren-
zenlos.de,  oder:  info@gruene-schule-grenzenlos.de:  Telefon 
0373208017-14.
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SONStIGES

Gefahren für Igel, Bienen und Co.

führung durch die Sonderausstellung – Werke des großen Salvador Dali im Schloss Waldenburg

Rasenmähroboter und Steingärten erfreuen sich immer größe-
rer Beliebtheit, erleichtern sie doch vielen Gartenbesitzern die 
vermeintlich aufwändige Pflege von Grünflächen. Auch Pestizide 
wie z.B. Schneckenkorn kommen oft zum Einsatz.
Dabei wird jedoch oft übersehen, dass diese Art der Flächen-
pflege bzw. –nutzung große Gefahren für eigentlich gern ge-
sehene Nützlinge darstellt. So z.B. für unseren einheimischen 
Braunbrustigel. Igel sind nachtaktive Tiere. Wenn Gefahr droht, 
flüchten sie nicht, sondern rollen sich zusammen. So können sie 
unter die Messer eines nächtlich betriebenen Rasenmähroboters 
geraten, werden dabei verletzt oder direkt auf schreckliche Wei-
se getötet. Das betrifft auch besonders kleine Jungtiere. Am Tag 
verstecken sich gesunde Igel oft unter Hecken oder Sträuchern. 
Dort können sie dann Opfer von Freischneidern, Rasentrimmern 
oder Motorsensen werden.
Auch wenn Igel mit einer für sie zu hohen Konzentration von 
Schneckenkorn in Verbindung kommen, weil sie zum Beispiel 
eine mit Schneckenkorn bestreute Nacktschnecke fressen, wer-
den sie vergiftet.
Igel sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz besonders ge-
schützt. Seit 2020 stehen sie auch auf der Vorwarnliste der Ro-
ten Liste der gefährdeten Arten in Deutschland, da der Bestand 
schrumpft. Dabei sind sie aber sehr nützliche Tiere. Schnecken, 
Käfer und andere Wirbellose, die unseren Zier und Nutzpflanzen 
im heimischen Garten gefährlich werden können, dienen dem 
Igel als Nahrung. Auch andere Nützlinge wie Hummeln, Wildbie-
nen, Marienkäfer und Florfliegen, welche wesentlich für die Be-
stäubung von Obst und Gemüse verantwortlich sind, profitieren 
von einer Wiese, die nicht konstant kurzgeschoren wird.

Aus diesem Grund hier einige tipps für Ihren Garten:

- Lassen Sie Rasenmähroboter nicht nachts oder in der Däm-
merung laufen oder versehen Sie ihn mit einer Apfelschürze 
oder wählen Sie ein Modell mit einer sehr tiefen Schürze.

- Wenn Sie Freischneider, Rasentrimmer oder Motorsensen 
benutzen, schauen Sie vorher unter Büschen und Hecken 
nach, ob sich dort ein Igel oder auch andere Tiere bzw. Nes-
ter befinden.

- Wenn die Verwendung von Schneckenkorn unvermeidlich 
ist, lassen Sie sich beim Kauf beraten, wie gefährlich das je-
weilige Mittel für Igel werden könnte und streuen Sie nicht 
zu dicht. Verwenden Sie keine chemischen Unkrautvernich-
tungsmittel in Ihrem Garten.

- Stellen Sie im Garten eine Tränke und im Herbst eine Futter-
stelle zur Verfügung. Für den Futterteller eignet sich ein Ge-
misch aus Katzenfutter, Igeltrockenfutter und ungewürztem 
Rührei. Auf keinen Fall sollten Speisereste oder Obst gefüt-
tert werden, auch Milch vertragen Igel absolut nicht.

- Gewähren Sie Igeln Durchgang in andere Gärten.
- Belassen Sie Unterschlüpfe in Hecken, Gartenhäuschen, un-

ter Büschen, Laubhaufen, Komposthaufen, Holzstapel oder 
Steinhaufen – hier ziehen sich die Stachelritter gern zurück.

Viele weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch 
im Internet, z.B. unter www.igelverein.de oder https://www.bund-
naturschutz.de/oekologisch-leben/naturgarten. Gerne können 
Sie sich auch unter kreisnaturschutzstation@landkreis-zwickau.
de oder unter 0375/4402-26337/-8 an uns wenden.

Die spektakuläre Gemäldeausstellung im Schloss Waldenburg 
„TATORT DALI – ORIGINAL & FÄLSCHUNG“ erlangte längst gro-
ße Beliebtheit und wurde im Juni bereits von zahlreichen Gästen 
besucht. Aus Bewunderung wurde Neugier. Viele Fragen zu den 
Bildern wurden gestellt, welche nun bei einer Führung durch die 
Sonderausstellung beantwortet werden. Die Sonderführungen 
werden an festen Daten angeboten (18.07.2021, 01.08.2021 und  
weitere unter www.schloss-waldenburg.de/veranstaltungen).
Salvador Dali gilt mehr als 30 Jahre nach seinem Tod als eine der 
schillerndsten, vielseitigsten und produktivsten Künstlerpersön-
lichkeiten weltweit. Paris, Barcelona, Berlin – wo immer auch Dali 
Ausstellungen stattfinden  sorgen die Ereignisse für eine wahr-
hafte „Dali-Manie“ und nun auch im Schloss Waldenburg. Erst-
mals überhaupt kann man in dieser Zusammenstellung Originale 
und Fälschungen, die teilweise von den Landeskriminalämtern 
für diese Ausstellung freigegeben wurden, nebeneinander be-
trachten und vergleichen. Die Fälschungen wurden überwiegend 
mit einer verblüffenden Perfektion hergestellt. Die Gesamtschau 
ist eine Leihgabe und stammt aus der Kunstsammlung Rebmann. 
Viele der ausgestellten Arbeiten dokumentieren eine handfeste 
Kriminalgeschichte, so unter anderem hat Helmut Rebmann, ge-
meinsam mit drei weiteren Sammlerkollegen vor etwas 15 Jahren 
für insgesamt zwei Millionen Euro Dali-Bilder gekauft, die sich als 
Fälschungen erwiesen. Aus dieser Geschichte stammt die Idee, 
nun Originale und Fälschungen zusammen auszustellen. 

Während der Ausstellung sind verschiedene Kataloge erhältlich 
sowie für Interessenten zur Einsicht das druckgrafische Gesamt-
werkverzeichnis mit einem Vorwort von Dali. Unter anderem be-
nennt es die Originalitätskriterien der verschiedenen Grafiksigna-
turen, Papierarten und Auflagebezeichnungen. Eine echte Hilfe 
OriginalDalis von unautorisierten Auflagen oder Fälschungen zu 
unterscheiden.
Ansprechpartner für Presse-Rückfragen ist Frau Anja Straube: 
037608-275717 / a.straube@schloss-waldenburg.de 
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Kreisverband Hohenstein-Er. e. V. – Ein guter Partner in Ihrer Region

Mehrgenerationenhaus - IWS Integrationswerk gemeinnützige GmbH Westsachsen informiert:

Kontakt:  Badegasse 1, 09337 Hohenstein-Er.
 Telefon: 03723/42001
 Telefax: 03723/42868
 E-Mail: verwaltung@drk-hohenstein-er.de 
 Internet: www.drk-hohenstein-er.de

Öffnungszeiten unserer Kreisgeschäftsstelle:
Mo, Mi, Do  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Di 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fr 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mode von Mensch zu Mensch in Hohenstein-Er. , Herrmann-
straße 42
Ab 01. Juli 2021 haben wir für Sie geöffnet!
Dienstag von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Donnerstag von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Bitte beachten Sie die aktuellen Hygienebestimmungen und fol-
gen Sie den Hinweisen unseres Personals.

Spendenannahmestelle in Hohenstein-Er., Badegasse 1
Unsere Spendenannahmestelle bleibt bis auf Weiteres geschlos-
sen. Bitte nutzen Sie unsere Altkleidercontainer vor unserer Ge-
schäftsstelle.

Louis Armstrong und frank Sinatra auf der Schlossterrasse von Schloss Waldenburg – eine 
musikalische Reise von den Zwanzigern bis in die Vierziger Jahre.

Einer der ganz großen Entertainer, der mit seinen Welthits bis 
heute in den Herzen der Menschen geblieben ist, war Frank Si-
natra. Mit seiner markanten Stimme gilt er als eine der einfluss-
reichsten Persönlichkeiten der Unterhaltungsmusik des 20. Jahr-
hunderts. Bis heute sind seine Songs wie „My Way“, „Strangers 
In The Night“ oder „New York, New York“ auf allen Erdteilen be-
kannt. Ronald Kick (Gesang & trompete) sowie ulrike Wül-
frath (Moderation) präsentieren Jazz & Swing Welthits der 
30iger|40iger|50iger sowie Hits der 20iger (Louis Armstrong) 
zur zweiten Schlossterrassennacht auf Schloss Waldenburg 
– ein Highlight, welches man nicht verpassen sollte. Life musiziert 
und stilvoll moderiert begleiten die Beiden die Gäste bei einem 
entspannten Abend mit Leckereien und Getränken vom Schloss-

Café „Sweet Sophie“. Es sind noch Karten erhältlich.
Die gemütlichen Terrassenveranstaltungen haben sich bereits 
gut etabliert. Fünf weitere Nächte sind noch bis Ende Septem-
ber vorbereitet: „Sommernachtstraum“ – 17. Juli | „Hollywood-
Night“ – 07. August | „Irische Nacht“ – 14. August | „Nacht der 
Schlösser“ – 28. August | „Weinabend“ - 25. September. Beginn 
ist jeweils 19:00 Uhr (Einlass: 18:30 Uhr). Es handelt sich um Au-
ßengastronomie mit Life-Musik. 

Kartenvorverkauf: Online über die Website www.schloss-wal-
denburg.de (Paypal, Kartenausdruck) oder per Telefon: 037608-
2757-0 | E-Mail: info@schloss-waldenburg.de (Namen, Adresse, 
Tel.-Nr. angeben)

Ab 01.07.2021 öffnen wir wieder mit Abstands- und 
Hygieneregeln
Mittagstisch kann direkt bei uns gegessen werden, 
bei schönem Wetter vor dem MGH - Speiseplan un-
ter www.iws-westsachsen.de MGH

Kleiner Kaffeeplausch jeden Dienstag von 13:30 
-15:30 Uhr
Kaffee und Kuchen, kleine Getränke, angenehme 

Gespräche und Musik laden zum Verweilen ein.

Eltern / Kind - Treff jeden Freitag von 09:00 -11:00 Uhr
Bei schönem Wetter vor dem MGH, sonst in unseren Räumen.
Erfahrungen werden ausgetauscht, Kontakte geknüpft, Freude 
erlebt mit anderen Kindern und Erwachsenen. Wir freuen uns auf 
Spiele, Musik und eine schöne gemeinsame Zeit. 

Sprachentag jeden Mittwoch - Spanisch von 08:30 - 09:30 Uhr
Italienisch von 09:30 - 10:30 Uhr - Lasst uns sprechen! 
Bei schönem Wetter vor dem MGH, sonst in unseren Räumen.

Für alle Jugendlichen die lernbegeistert sind und keine Lust ha-
ben zu warten, bis in der Schule der Lernstoff nachgeholt wird 
- gibt es die Integrationswerkstatt jeden Montag 15:00 Uhr im Of-
fenen Treff vom MGH, in Zusammenarbeit mit der Daetz-Stiftung 
und der academy-isc

Donnerstag Gedächtnis- und Sporttag von 09:00 - 10:30 Uhr Ge-
dächtnistraining und sportliche Übungen oder Spaziergänge

Auch die Keramik- und Klöppelkurse starten wieder, für die ge-
nauen Starttage bitte anrufen.

Wir bitten um Voranmeldung für alle Aktivitäten
Logenstr. 2, Hohenstein-Er.
03723 - 67 80 53
mgh@iws-westsachsen.de

Anzeige

Erdarbeiten - Wegebau - Abriss - Kläranlagen 
Dienstleistungen am Haus

Kleincontainer von 1 – 3 Kubikmeter für Bauschutt, Erdaushub und 
Schüttgut aller Art, Grünschnitt und Sperrmüll 
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Was machen sächsische Jugendliche in der Pandemie? 
Na klar - Sie HELfEN!

DuRCH GLAuBEN StARK-Online Kongress 2021 

„genialsozial-Deine Arbeit gegen Armut“

Während die einen noch diskutierten, ob es denn jetzt nichts 
Wichtigeres gäbe, als Engagement- und Jugendprojekte umzu-
setzen, haben es die anderen einfach gemacht.

“Wir hatten im Frühjahr 2020 befürchtet, das jugendliche Enga-
gement in den sächsischen Schulen könnte durch die Pandemie 
völlig zum Erliegen kommen. Das war nach 17 Jahren „genial-
sozial“ und Generationen von Klassen, die sich gezielt für not-
leidende Kinder und Jugendliche einsetzen, eine fürchterliche 
Vision“, so Jana Sehmisch, Programmleiterin.

Doch dank des unermüdlichen Engagements einzelner Schulen 
und der Firmen, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellten, konnte 
im Herbst 2020 dann doch noch ein Aktionstag im kleinen Rah-
men durchgeführt werden. Das erarbeitete Geld kommt sozialen 
Projekten in Sachsen zugute, um in Not geratenen Menschen zu 
helfen. Wohin genau entscheiden bei “genialsozial” immer die 
Schüler*innen der einzelnen Schulen eigenständig.

Die nächste große Überraschung kam durch den Ostdeutschen 
Sparkassenverband, der beeindruckt von der Solidarität der jun-
gen Menschen, weitere 10.000 € zur Verfügung stellte, um noch 
mehr soziale Projekte in Sachsen zu unterstützen. Erneut wurden 
die sächsischen Jugendlichen um ihre Stimme gebeten, wem 
das Geld zukommen soll - die Teilnahme war überwältigend.

Insgesamt 53 sächsische Klassen haben siebzehn soziale Pro-
jekte diskutiert, ausgewählt und mit 300-1000 € prämiert. Ganz 
besonders beeindruckt zeigten sich die Schüler*innen von fol-
genden Projekten, die je 1000€ erhielten.

• Dresdner Kinderhilfe e. V. – Hilfe für die Kleinsten 
• Lukas Stern e. V. – Erfüllung von Herzenswünschen für schwe-

rerkrankte Menschen
• Wolfsträne e. V. – Trauerbegleitung für Kinder und Jugendli-

che
• Verein für Knochenmark und Stammzellenspende e. V. 
• ASB Regionalverband Zittau/Görlitz e. V.  Initiative Wünsche-

wagen Sachsen

Und, weil Engagement belohnt werden soll, gab es dank BELAN-
TIS unter allen teilnehmenden Schulen eine Reise ins Abenteu-
erReich BELANTIS für die gesamte Klasse zu gewinnen. Freuen 
durfte sich darüber die 7b der Oberschule „Korla Awgust Kocor“ 
in Wittichenau.

Der nächste Aktionstag steht schon vor der Tür. Am 20. Juli heißt 
es wieder „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“. Sächsische 
Schülerinnen und Schüler suchen ab sofort wieder Arbeitsplätze 
für einen guten Zweck. Wenn auch Sie mithelfen möchten und 
in Ihrer Region einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen können, 
dann melden Sie sich unter 0351-323 71 90 16 oder stellen Sie 
Ihren Ein-Tages-Job unter www.pocketjob.de online bereit.
Worum es bei „genialsozial“ geht, wer 2021 gefördert wird und wie 
man mitmachen kann, ist zu lesen unter: www.genialsozial.de

„genialsozial“ ist ein Programm der Sächsischen Jugendstiftung 
mit inhaltlicher Unterstützung des Entwicklungspolitischen Netz-
werks Sachsen e. V. Ministerpräsident Michael Kretschmer ist 
Schirmherr dieser größten sächsischen Jugendsolidaritätsaktion.

Hauptsponsoren von Beginn an sind die Sparkassen-Finanz-
gruppe Sachsen gemeinsam mit dem Ostdeutschen Sparkas-
senverband. In diesem Jahr sind daneben die Sparkasse Meißen 
und die Sparkassen Versicherung Sachsen besonders engagier-
te Partner der Aktion. 

Pressekontakt:
Jana Sehmisch
Programmleiterin „genialsozial – Deine Arbeit gegen Armut“
Sächsische Jugendstiftung
Weißeritzstraße 3 – 01067 Dresden
Tel.: 0351-323719012
Mail: info@genialsozial.de

Jehovas Zeugen der Gemeinde Callenberg besuchen dreitä-
gigen Online Kongress

In den Monaten Juli und August werden die einzelnen Pro-
grammteile des Kongresses „Durch Glauben Stark“ im Internet 
auf www.jw.org veröffentlicht.

Warum besuchen die Gläubigen unserer Gemeinde und auch 
viele Gäste diesen Kongress? 
Mit einem starken Glauben können wir die Herausforderungen 
des Lebens besser meistern. 
Aber wie kann man so einen Glauben entwickeln? Und wie bleibt 
er stark? Darum geht es bei diesem dreitägigen Kongress. 

Unter anderem erfahren wir, dass es vernünftig ist an Gott zu 
glauben, und dass sein Wort vertrauenswürdig ist. Auch die Fra-
ge, warum sprechen Jehovas Zeugen mit anderen über ihren 
Glauben, wird in einem Vortrag erklärt. Und letztlich geht es um 
die „gute Botschaft“, kann man ihr Glauben schenken? Darum 
geht es in dem Bibelvortrag „Glaubt an die gute Botschaft“. 

Weitere Informationen finden sie auch unter www.jw.org

Informationen für Gäste, die diesen Kongress, der kostenlos und 
ohne Login oder Registrierung verfügbar ist, besuchen möchten, 
erhalten Sie unter 037608/20375.
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ANZEIGEN

Innungsfachbetrieb für
KLEMPNER-, SANITÄR-, KLIMA-

UND HEIZUNGSTECHNIK
Danksagung

Manfred Vogel

Für die liebevollen Beweise aufrichtiger Anteilnahme, die 
uns durch stillen Händedruck, herzlich geschriebene Worte, 
Blumen und Geldzuwendungen sowie ehrendes Geleit für 

unseren lieben

zuteil wurden, bedanken wir uns herzlich.

Besonderer Dank gilt dem Pflegedienst Doll für die 
liebevolle und zuverlässige Pflege, der Trauerrednerin Frau 

Yvonne Schmidt für die tröstenden und aufbauenden Worte, 
sowie seinen Kameraden der Feuerwehr Falken und 

Langenchursdorf.

* 23.01.1932    † 06.06.2021

In stiller Trauer

Waltraud Vogel
Angelika mit Christian
Jörg, Mandy und Jule

Callenberg, im Juli 2021

Im Garten der Zeit wächst die Blume des Trostes. (Volksweisheit)

Wir nehmen uns Zeit für Sie.
Wir sind TAG und NACHT für Sie da.

Familienunternehmen seit 10 Jahren:
LIMBACH-OBERFROHNA – Johannisplatz 4/2 (Bachstraße)
Tel. 03722 / 8 56 26

Bestattungen

Inh. Martina Spindler-Lang

Container für
• Bauschutt
• Spermüll
• Ausschachtung
• Schrott

Anlieferung von 1,3 m³ bis max. 4 m³ Sand,
Kies, Schotter möglich! Tonnage bis max. 2 t.

Lohnt sich kein großes Fahrzeug
oder ist die Einfahrt klein?

Wir haben für Sie die Lösung!

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern.
Telefon: (03 76 08) 2 12 69 + (01 72) 7 98 61 64

BLITZ KURIERBK

Telefon
0371-422431

Hier könnte auch Ihre 
Immobilien-Anzeige stehen!

layout

ve
rla

g

design
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Layout + Design Verlag
Frankenberger Straße 61 · 09131 Chemnitz
Tel.: 0371 422431 · Fax: 0371 411517
eMail: info@layoutunddesign-verlag.de

Privater Anzeigenauftrag
(bitte vergessen Sie nicht Ihre Telefonnummer und/oder eMail-Adresse anzugeben)

Ihr gewünschter Text:

Im Amtsblatt:   Stadtbote Waldenburg  Amtsblatt Callenberg

 Amtsblatt Gornau   Stadtkurier Zschopau

Im Monat:    Januar  Februar   März

 April   Mai  Juni

 Juli  August  September

 Oktober  November  Dezember

Zu meinen Angaben:  Name: 

Straße: 

PLZ, Ort: 

Telefon:  

eMail:  

Bezahlung:  Ihre Anzeige können Sie per Vorkasse oder ganz bequem per PayPal bezahlen.

 Vorkasse  PayPal

  

Datum, Unterschrift

Bitte schicken Sie Ihren Anzeigenauftrag per Fax, eMail oder via Post.

Die Rechnung erhalten Sie dann per eMail oder Post mit der ausgewählten Bezahlform.

layout

ve
rla

g

design
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*Ausgenommen sind reine Wartungen, HU/AU und Reifen. Die Rabatt-Aktion ist nicht mit anderen Rabatt-Aktionen kombinierbar. 

-15%auf Fahrzeuge älter 5 Jahre
AUCH AUF FREMDMARKEN!

ALLE INFORMATIONEN UNTER: 

www.dieschneidergruppe.de 

0176 / 41139099 (Whatsapp)

info@dieschneidergruppe.de

AUF ALLE 
REPARATUR-
LEISTUNGEN

SCHNEIDER GRUPPE


